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in dieser Ordnung ab . Es wird hierbei auf die Selbständigkeit
und den Ordnungssinn der Klassen gerechnet . Von dem aufsicht -
führenden Lehrer wird nicht erwartet , daß er die Schüler aus
den Klassenzimmern heraustreibt . Läßt es eine Klasse an Pünkt¬
lichkeit fehlen , so wird der Klassenleiter einschreiten . Die Klassen¬
türen bleiben bis zur Rückkehr der Schüler aus der Aula geöffnet .

Jeder Schüler hat in der Aula seinen bestimmten Platz .
In der Aula dürfen sich die Schüler nicht zwanglos be¬

nehmen , auch nicht miteinander sprechen .
Die Schüler katholischer und israelitischer Religion

nehmen an den Morgenandachten nicht teil , aber an den Schul¬
feiern . Sie müssen zu derselben Zeit kommen wie die übrigen
Schüler und verbleiben während der Andacht auf ihrem Klassen -
Platz .

IV . Der Schulhof .

Es ist nicht gestattet , an den Hoftüren und Hoftreppen
oder in den Ecken des Schulhofes zu stehen . Die Spiele dürfen
nicht bis in das Aborthaus ausgedehnt werden . Mit Rücksicht
auf die große Zahl der Schüler , die sich auf dem Schulhofe be¬
wegen , muß jedes Werfen (auch mit Papier ), das Bilden von
Ketten und dgl . unterbleiben .

Den Anordnungen desjenigen Lehrers , welcher die Auf¬
sicht auf dem Schulhofe führt sowie der Hofaufseher , muß sofort
Folge geleistet werden . Im Klassenzimmer darf kein Schüler
während der Pause bleiben .

Wer besondere Erlaubnis hat , während der Pause im
Hause zu bleiben , hält sich in der Wandelhalle auf , nicht auf
den Fluren . Namentlich ist es nicht gestattet , an den Fenstern
zu stehen .

Es ist nicht erlaubt , während der Pause vom Schulhofe
in das Haus zurückzugehen, um etwas zu holen .

Die drei Hofaufseher des Tages melden sich bei dem¬
jenigen Lehrer , welcher die Hofaufsicht hat , und bei dem Rektor ,
wenn er den Hof betritt .

Wer in der Pause das Haus zu verlassen genötigt ist,
holt ' sich die Erlaubnis dazu vom Klassenleiter oder von dem¬
jenigen Lehrer , welcher die Aufsicht sührt .

Aufenthalt in der Wandelhalle bis zu drei Tagen wird
vom Klassenleiter durch Unterschriftgenehmigt , auf längere Zeit
durch Unterschriftdes Rektors .

Das Spielen der Schüler ist nur in der Mitte des Schul¬
hofes gestattet , am Rande gehen sie ruhig spazieren .
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Die Freiübungen während der Pausen finden an den
drei turnfreien Tagen in der dritten Pause statt . Die zweite
Pause des Tages ist die Frühstückspause , die dritte die Übungs¬
pause .

Im Hause sollen die Klassen niemals im Tritt mar¬
schieren .

Schneeballwerfen ist auf den Schulhösen und auf allen
Zugängen innerhalb der Stiftungen ein für allemal untersagt,
vgl . Z 25 der Schulgesetze .

V . Die Zurnhalte .

Vor den Turnstunden treten die Schüler vor dem Süd -
portal an und rücken von hier ab .

Während der Turnstunden am Vormittage begleiten die¬
jenigen Schüler , welche vom Turnen befreit sind , ihre Klasse zur
Turnhalle .

Jeder Schüler hat für die Turnstunden Turnschuhe mit¬
zubringen .

Als Weg zu den Turnhallen hin und zurück ist sür die
Schüler , wenn sie nicht vom Schulhause der Latina kommen , zu
jeder Tageszeit allein der obere Feldgartenweg bestimmt .

VI . Die Zugänge zur Latina und zu den Stiftungen .

Die Schüler sollen innerhalb der Stiftungen nur die Wege
zur Latina hin benutzen , nicht über den großen Spielplatz des
Feldgartens gehen .

Fahrräder können in dem Erdgeschoß der Latina eingestellt
werden , ohne daß die Schule dafür haftet .

Solche Stadtschüler , welche als Mitglieder eines Vereins
abends die Stiftungen betreten wollen , erhalten eine Eintritts¬
karte vom Rendanten der Pensionsanstalt , welche für das lau¬
fende Halbjahr gilt .

Die Pforte an der Lindcnstraße ist geöffnet morgens
^ 8 — ^ 10 Uhr , mittags von 12 — ^ 2 Uhr (nur Mai bis
August morgens V ^ '^ V ^ Uhr und mittags 11 — ^ 1 Uhr ) .
Die übrige Tageszeit bleibt die Pforte verschlossen . Den Schülern
ist der Weg durch die Pforte zu anderer Zeit verboten .

Stadtschüler haben nicht das Recht , sich außer den Turn¬
stunden im Feld garten auszuhalten .

Die Zäune und Hecken an der südlichen Seite des Feld¬
gartens dürfen nicht beschädigt werden .
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